
194 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 17. Mai 2018 Nr. 8

Artikel 7 
Änderung des Schulgesetzes5)

Das Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Februar 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 58), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Bei § 30 werden die Worte „Erhebung und“
gestrichen.

b) Bei § 32 werden ein Komma und die Worte
„Praktika und Prüfungsarbeiten im Rahmen
der Lehrkräfteausbildung“ angefügt.

2. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2 bis 4 erhalten folgende Fas-
sung:

„(2) Die untersuchende Stelle hat die Kinder,
Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler in
einer ihrer Einsichtsfähigkeit gemäßen Form
sowie die Eltern oder die volljährigen Schüle-
rinnen und Schüler über Sinn und Grenzen
der Untersuchung zu unterrichten. Beson-
dere Erkenntnisse sind den Eltern oder den
volljährigen Schülerinnen und Schülern mit-
zuteilen. Es ist Gelegenheit zur Besprechung
der Testergebnisse, Gutachten und Untersu-
chungsergebnisse zu geben. § 30 Absatz 9
gilt entsprechend.

(3) Zur Durchführung der Untersuchungen
nach Absatz 1 dürfen bei der untersuchen-
den Stelle diejenigen Anamnese- und Be-
funddaten als personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden, die für den Untersuchungs-
zweck notwendig sind. Kinder, Jugendliche,

Schülerinnen, Schüler und Eltern haben die 
erforderlichen Angaben zu machen. Die 
Schülerinnen und Schüler dürfen dabei über 
die persönlichen Angelegenheiten der Eltern 
nicht befragt werden. 

(4) Die untersuchende Stelle darf an die
Schule oder die durch Rechtsvorschrift vor-
gesehene zuständige Stelle übermitteln:

1. das im Sinne von Absatz 1 zur Vorberei-
tung schulischer Maßnahmen und Ent-
scheidungen erforderliche Ergebnis einer
Pflichtuntersuchung,

2. weitere Daten über Entwicklungsauffällig-
keiten und gesundheitliche Beeinträchti-
gungen, wenn dies im Einzelfall für die
Beschulung, insbesondere für die indivi-
duelle Förderung, erforderlich ist,

3. Daten nach Nummer 1 und 2, wenn dies
zur Wahrnehmung der Dienst- oder Fach-
aufsicht oder innerhalb eines Verwal-
tungs-, Rechtsbehelfs- oder Gerichtsver-
fahrens zwingend erforderlich ist.

In den Fällen von Satz 1 Nummer 2 und 3 
sind die Gründe für die Übermittlung zu do-
kumentieren.“

b) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

„§ 12 des Landesdatenschutzgesetzes gilt
entsprechend; im Übrigen findet § 30 Ab-
satz 12 entsprechende Anwendung.“

3. § 30 erhält folgende Fassung:

„§ 30 
Verarbeitung von Daten

(1) Personenbezogene Daten der Schülerinnen,
Schüler und Eltern dürfen von den Schulen, den
Schulträgern und Schulaufsichtsbehörden verar-
beitet werden, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich ist. Es sind dies:

1. bei Schülerinnen und Schülern:

Vor- und Familienname, Tag und Ort der Ge-
burt, Geschlecht, Adressdaten (einschließ-
lich Telefon und E-Mail-Adresse), Adressda-
ten im Fall einer Unterbringung gemäß § 111
Absatz 2, Staatsangehörigkeit, Herkunfts-
und Verkehrssprache, Konfession, Kranken-
versicherung, Leistungs- und Schullaufbahn-
daten, Daten über das allgemeine Lernverhal-
ten, das Sozialverhalten sowie über einen
Unterstützungsbedarf im Übergang von der
Schule zum Beruf, beabsichtigter Bildungs- 
oder Berufsweg nach Entlassung aus  der
Schule, die Ergebnisse der schulärztlichen,
schulpsychologischen und sonderpädagogi-
schen Untersuchungen, Daten über sonder-
pädagogischen Förderbedarf und Gesund-
heitsdaten, soweit sie für den Schulbesuch,
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insbesondere zur individuellen Förderung, 
von Bedeutung sind; bei Berufsschülerinnen 
und -schülern ferner die Daten über Vorbil-
dung, Berufsausbildung, Berufspraktikum 
und Berufstätigkeit sowie die Adressdaten 
(einschließlich Telefon und E-Mail-Adresse) 
des Ausbildungsbetriebes oder der Prakti-
kumsstelle;

2. bei Eltern:

Name, Adressdaten (einschließlich Telefon
und E-Mail-Adresse).

Schülerinnen, Schüler und Eltern haben die
erforderlichen Angaben zu machen.

(2) Die Daten der Schulverwaltung dürfen
grundsätzlich nur mit Datenverarbeitungsge-
räten des Schulträgers oder des Regionalen
Berufsbildungszentrums verarbeitet werden.
Ausnahmen hiervon regelt das für Bildung
zuständige Ministerium durch Verordnung.

(3) Die Übermittlung personenbezogener Da-
ten mit Ausnahme von Gesundheitsdaten im
Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2016/679 zwischen den in Absatz 1
genannten Stellen und anderen öffentlichen
Stellen ist zulässig, soweit dies zur jeweili-
gen Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Glei-
ches gilt für die Datenübermittlung von und
zu einer Schule in freier Trägerschaft. Die
Übermittlung personenbezogener Daten an
das Jobcenter (§ 6 d SGB II) oder die örtli-
che Agentur für Arbeit (§ 367 Absatz 2 SGB
III) darf zu Zwecken der Förderung der beruf-
lichen Ausbildung oder der Vermittlung in ein
Ausbildungsverhältnis oder ein Qualifizie-
rungsangebot erfolgen. Die Übermittlungs-
vorgänge sind aktenkundig zu machen.

(4) Die Übermittlung von Gesundheitsdaten
im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 zwischen den in Absatz
1 genannten Stellen und anderen öffentli-
chen Stellen ist zulässig, soweit dies zur je-
weiligen Aufgabenerfüllung zwingend erfor-
derlich ist. Absatz 3 Satz 4 und § 12 des
Landesdatenschutzgesetzes gelten entspre-
chend.

(5) Für Zwecke der Schulverwaltung und der
Schulaufsicht können durch das für Bildung
zuständige Ministerium und das Statistische
Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
statistische Erhebungen durchgeführt wer-
den. Zur Erstellung von Bildungsverlaufsana-
lysen auf wissenschaftlicher Grundlage kön-
nen die Daten auch in pseudonymisierter
Form unter den nachfolgenden Bedingungen
verarbeitet werden:

1. Die Nutzung erfolgt ausschließlich durch
Verwendung einer zweiten Datenbank,
die nur pseudonymisierte Daten enthält;

2. die zweite Datenbank ist unter Berück-
sichtigung des Stands der Technik mit
den erforderlichen technisch-organisatori-
schen Sicherheitsmaßnahmen zu schüt-
zen;

3. das Pseudonym ist so zu gestalten, dass
ein Bezug zu Datensätzen der zweiten Da-
tenbank herstellbar, die Identifikation ei-
ner Schülerin oder eines Schülers aber
ausgeschlossen ist;

4. die Ergebnisse der pseudonymisierten Un-
tersuchungen dürfen keine Einzelmerk-
male enthalten, die einen Rückschluss auf
die Identität einzelner Schülerinnen und
Schüler zulassen.

(6) Um die Erfüllung der Schulpflicht zu gewähr-
leisten, übermittelt die Meldebehörde der zu-
ständigen Grundschule folgende Daten der im
jeweiligen Schulbezirk gemeldeten Kinder, die in
dem folgenden Jahr erstmals schulpflichtig wer-
den:

1. Vor- und Familiennamen,

2. Tag und Ort der Geburt,

3. Geschlecht,

4. gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Ver-
treter (Vor- und Familiennamen sowie An-
schrift), abweichend hiervon in Fällen des
§ 51 Absatz 5 Nummer 2 des Bundesmelde-
gesetzes Vor- und Familiennamen nur der
Personen, bei denen das Kind wohnt,

5. Staatsangehörigkeiten und

6. Anschrift.

(7) Ferner übermittelt die Meldebehörde dem
zuständigen Schulamt zu dem in Absatz 6 ge-
nannten Zweck die dort genannten Daten sowie
den Tag des Einzugs von schulpflichtigen Kin-
dern und Jugendlichen (§§ 20, 22 und 23), die
nach Schleswig-Holstein gezogen sind. Bei aus-
ländischen schulpflichtigen Kindern und Ju-
gendlichen sind die in Satz 1 genannten Daten
dem zuständigen Schulamt auch dann zu über-
mitteln, wenn die Kinder und Jugendlichen aus
dem Bezirk einer anderen Meldebehörde in
Schleswig-Holstein zugezogen sind.

(8) Um die Erfüllung der Berufsschulpflicht zu
gewährleisten, übermitteln die weiterführenden
allgemein bildenden Schulen und die Förderzen-
tren der zuständigen Berufsschule die folgenden
Daten der minderjährigen Schülerinnen und
Schüler, die die Schule oder das Förderzentrum
nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht verlassen:
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1. Vor- und Familienname,

2. Tag und Ort der Geburt,

3. gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Ver-
treter (Vor- und Familienname sowie An-
schrift),

4. Anschrift,

5. Gesamtnoten und Ergebnisse der letzten bei-
den erteilten Zeugnisse,

6. Zeitpunkt und Ergebnis der Abschlussprü-
fung.

(9) Das Recht auf Auskunft und Einsichtnahme
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU)
2016/679 kann eingeschränkt oder versagt
werden, wenn der Schutz der betroffenen Schü-
lerin oder des betroffenen Schülers, der Eltern
oder Dritter dieses erfordert. Schülerinnen und
Schüler sowie Eltern sind über die Einschrän-
kung zu informieren, soweit ihr Zweck dadurch
nicht gefährdet wird.

(10) Für persönliche Zwischenbewertungen des
allgemeinen Lernverhaltens und des Sozialver-
haltens in der Schule sowie persönliche Notizen
der Lehrkräfte über Schülerinnen, Schüler und
Eltern bestehen die Rechte der betroffenen Per-
sonen gemäß Artikel 12 bis 21 der Verordnung
(EU) 2016/679 nicht. Die Lehrkraft hat durch
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass
diese Daten vor dem Zugriff unbefugter Dritter
geschützt werden. Die Daten dürfen für Ent-
scheidungen und Maßnahmen innerhalb des
Schulverhältnisses gemäß § 11 Absatz 1 ver-
wendet werden. Eine Übermittlung der Daten ist
nur an die zuständige Schulaufsichtsbehörde
oder an ein Gericht für die Durchführung von
Verwaltungs-, Rechtsbehelfs- oder Gerichtsver-
fahren zulässig.

(11) Soweit es zur Erfüllung der sich nach die-
sem Gesetz ergebenden Aufgaben der Schule
und der Schulaufsicht sowie zur Wahrung ge-
setzlicher Mitwirkungsrechte erforderlich und es
unter Wahrung der überwiegenden schutzwürdi-
genden Belange der betroffenen Personen sowie
der Verordnung (EU) 2016/679 möglich und zu-
lässig ist, kann das für Bildung zuständige Mi-
nisterium durch Verordnung regeln:

1. weitere Einzelheiten zur Datenverarbeitung,
insbesondere zur Erhebung, Übermittlung,
Organisation, zum Ordnen, zur Speiche-
rung, Veränderung, Verwendung, Ein-
schränkung der Verarbeitung, zum Löschen
und zur Vernichtung,

2. den zulässigen Zweck sowie den Umfang
der Verarbeitung von Daten,

3. die Datensicherung,

4. die Daten der Schulverwaltung,

5. die Datenverarbeitung durch Lehrkräfte au-
ßerhalb der Schule,

6. die Datenverarbeitung durch Elternvertre-
tungen,

7. automatisierte Verfahren der Datenverarbei-
tung,

8. die für statistische Erhebungen maßgeben-
den Erhebungs- und  Hilfsmerkmale, den
Berichtszeitraum und die Periodizität,

9. die für die Aufgabe nach Absatz 5 Satz 2
zuständige Stelle,

10. Zeitpunkt und Stand der nach Absatz 6 zu
übermittelnden Daten.

(12) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften
des Landes, insbesondere im Landesdatenschutz-
gesetz, oder des Bundes über die Verarbeitung
von Daten bleiben unberührt, soweit sich nicht
aus den datenschutzrechtlichen Bestimmungen
dieses Gesetzes etwas anderes ergibt.“

4. § 32 erhält folgende Fassung:

„§ 32 
Wissenschaftliche Forschung in Schulen, 

Praktika und Prüfungsarbeiten im Rahmen der 
Lehrkräfteausbildung

(1) Wissenschaftliche Forschungsvorhaben in
den Schulen bedürfen der Genehmigung des für
Bildung zuständigen Ministeriums. Die Schüle-
rinnen, Schüler und die Eltern oder die volljähri-
gen Schülerinnen und Schüler sind über das Ziel
und den wesentlichen Inhalt des Forschungsvor-
habens aufzuklären.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Praktika und Prü-
fungsarbeiten im Rahmen der Lehrkräfteausbil-
dung. Für diese Praktika und Prüfungsarbeiten
können personenbezogene Daten der Schülerin-
nen und Schüler sowie Eltern einschließlich der
bei der Schule gemäß § 30 Absatz 1 vorhande-
nen Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2016/679 verarbeitet werden,
soweit geeignete Garantien, insbesondere die
Pseudonymisierung oder die Anonymisierung
(§ 13 Absatz 2 Satz 1 des Landesdatenschutz-
gesetzes), bestehen. Die in den Artikeln 13 Ab-
satz 3, 15, 16, 18 und 21 der Verordnung (EU)
2016/679 vorgesehenen Rechte der betroffe-
nen Person sind insoweit beschränkt, als ihre
Wahrnehmung die spezifischen Zwecke der
Praktika und Prüfungsarbeiten für die Lehrkräf-
teausbildung unmöglich machen oder ernsthaft
beeinträchtigen würde.“

5. § 115 Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Der Schulträger hat die in § 30 Absatz 1
Satz 2 aufgeführten Daten zu erheben und an
das für Bildung zuständige Ministerium auf An-
forderung einmal jährlich für statistische Zwe-



Nr. 8 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 17. Mai 2018 197

cke, zu Zwecken der Bildungsplanung und zur  
Wahrnehmung der Rechtsaufsicht zu übermit-
teln; § 30 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 4 
gilt entsprechend.“

6. In § 132 wird Absatz 3 gestrichen; Absatz 4
wird Absatz 3 und dessen Satz 2 erhält fol-
gende Fassung:

„Das für Bildung zuständige Ministerium kann
durch Verordnung Regelungen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten durch den schulpsy-
chologischen Dienst treffen, soweit dies unter
Wahrung der Verordnung (EU) 2016/679 mög-
lich und zulässig ist.“

a)   

 

 


